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RS OGH 1973/7/4 5Ob103/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.1973

Norm

BStG §20 Abs5

EisbEG 1954 §24 Abs1

Rechtssatz

Diese Vorschriften verbieten dem Gericht keineswegs, die Ergebnisse des Verwaltungsverfahrens seinen

Sachverständigen vorzuhalten und von ihnen eine Ergänzung ihres Gutachtens zu fordern, wenn es Bedenken gegen

die Richtigkeit des zunächst erstatteten Gutachtens hat.
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